
 

 

 

 

 

 

Hinweis 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt 
erläuterten Verfahren möglich. Die im Briefkopf genannte Mail-Adresse ist nur für formfreie Kommunikation vorgese-
hen. 

Bankverbindungen 
Rheinhessen Sparkasse Volksbank Alzey-Worms eG 
IBAN: DE93 5535 0010 0000 1000 16 IBAN: DE97 5509 1200 0020 5555 05 
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Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen hinzu: 
 

• Rentenbescheide (ggf. beim Rententräger anfordern) 

• Grundrentenbescheid (ggf. beim Rententräger anfordern) 

• Kontoauszüge der letzten 6 Monate (alle Konten sowie Sparbücher) - keine Um-
satzabfrage- 

• Bescheid der Pflegekasse über die stationäre Dauerpflege. Hierfür ist ein Antrag 
auf Leistungen Pflege bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. 

• Bescheid der Pflegekasse über die Bezugsdauer von Leistungen nach § 43 SGB 
XI für die Ermittlung des Leistungszuschlages nach § 43 c SGB XI 

• Bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege: Bescheid der Pflegekasse 

• Nachweis über die Höhe des Entlastungsbetrages von der Pflegekasse  

• MDK-Gutachten 

• ausgestellte Vollmacht der o.g. Person oder Bestallungsurkunde vom Amtsge-
richt  

• Versicherungspolicen auch Bestattungsvorsorgeverträge (Treuhandkonto) 

• ggf. Geschäftsanteile 

• ggf. Verträge über Wohnrechte oder Pflegeverpflichtungen 

• ggf. Grundbuchauszüge 

• ggf. Schwerbehindertenausweis 
 
 
Ferner weisen wir daraufhin, dass bei einem Antrag auf Dauerunterbringung in einem 
Alten- und Pflegeheim geprüft wird, ob die Möglichkeit einer Betreuung im häuslichen 
Bereich bzw. im Betreuten Seniorenwohnen mit der Unterstützung der ambulanten Pfle-
gedienste möglich wäre. 
Sie können sich auch gerne diesbezüglich an den Pflegestützpunkt/Beratungs- und Ko-
ordinierungsstelle wenden, der Ihnen zur Beratung zur Verfügung steht (siehe beigefüg-
tes „Infoblatt Pflegestützpunkte“).  
Die Heimbetreuungsbedürftigkeit ist bei Pflegegrad I nicht gegeben, hier behalten wir 
uns eine Ablehnung der Übernahme von Heimpflegekosten vor. 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Bereits geleistete Heimpflegekosten können von uns im Rahmen der Sozialhilfe 
in Nachhinein nicht mehr erstattet werden, da dann die Sozialhilfsbedürftigkeit 
nicht mehr gegeben ist.  
 


